
 

 
 
Also ACHTUNG: 
Die Versicherer schicken zwar jährlich in ihrer Wertmitteilung die jeweiligen "Anteile" an den Fonds, die 
dem Kunden angeblich gehören, 
ABER: wenn die Versicherung monetäre Probleme i. S. des § 314 VAG hat, sind diese Anteile Teil des 
"Sicherungsvermögens" des Versicherers und KEIN Sondereigentum des Kunden und damit nicht 
insolvenzgeschützt! 
 
§ 314 – Herabsetzung etc. von Leistungen möglich 


